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§ 59 00. LWO

04. LWO - O6. Landtagswahlordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

(1) Die Sprengelwahlbehdérde - in Gemeinden, die nicht in Wahlsprengel eingeteilt sind, die Gemeindewahlbehorde -
hat zuerst die in der Wahlurne befindlichen Wahlkuverts griindlich zu mischen, die Wahlurne zu entleeren und die Zahl
der von den Wahlern abgegebenen Wahlkuverts und die Zahl der im Abstimmungsverzeichnis eingetragenen Wahler
festzustellen. Stimmen beide Zahlen nicht Uberein, ist der ermittelte oder vermutete Grund hieflr in der Niederschrift
(8 60) besonders zu vermerken. Hierbei sind die durch die Gemeindewahlbehtérde gemaR§ 50a Abs. 3und 4
getroffenen und protokollierten Feststellungen zu bertcksichtigen. (Anm: LGBI. Nr. 27/2009, 93/2020)

(2) Im AnschluB daran sind die von den Wahlern abgegebenen Wahlkuverts zu 6ffnen, die Stimmzettel zu entnehmen
und deren Gultigkeit zu Uberprufen; die jeweils ungultigen Stimmzettel sind mit fortlaufenden Nummern zu versehen
und der Grund der Ungultigkeit ist niederschriftlich festzuhalten; folgendes ist sodann festzustellen:

1. die Gesamtsumme der abgegebenen giltigen und ungultigen Stimmen;

2. die Summe der abgegebenen ungultigen Stimmen;

3. die Summe der abgegebenen gultigen Stimmen;

4. die auf die einzelnen Parteien entfallenden abgegebenen giltigen Stimmen (Parteisummen);

5. getrennt nach Bewerberinnen und Bewerbern des Kreiswahlvorschlags und des Landeswahlvorschlags die von
den einzelnen Bewerberinnen und Bewerbern erreichte Anzahl von giltigen Vorzugsstimmen.

(Anm: LGBI. Nr. 93/2020)

(3) Die nach Abs. 2 getroffenen Feststellungen sind sofort in der Niederschrift § 60) zu beurkunden und, sofern die
Gemeinde in Wahlsprengel eingeteilt ist, der Gemeindewahlbehdrde, im Ubrigen jedoch der Bezirkswahlbehdrde auf
die schnellste Art, wenn moglich telefonisch, bekanntzugeben.

In Kraft seit 30.10.2020 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_lwo/paragraf/60
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_lwo/paragraf/50a
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=27/2009&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=93/2020&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=93/2020&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_lwo/paragraf/60
file:///

	§ 59 Oö. LWO
	Oö. LWO - Oö. Landtagswahlordnung


